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Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gerichtsgebührengesetz, 

das Gerichtliche Einbringungsgesetz, das Unterhaltsvorschußgesetz, 

das Firmenbuchgesetz, die Rechtsanwaltsordnung und das EIRAG geändert werden 

(Gerichtsgebühren Novelle 2015 - GGN 2015) 

 

 

 Die geplante Änderung des § 6 Abs 1 Z 4 GEG ist zu begrüßen. Sie entspricht dem 

Wunsch des Obersten Gerichtshofs. Ab 1. 1. 2017 ist der Präsident des Obersten Gerichtshofs 

für die Vorschreibung von Beträgen aus Grundverfahren (Schiedsverfahren) sowie aus 

Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen von Verwaltungsbehörden beim Obersten 

Gerichtshof (Berufungen gegen Entscheidungen des Ausschusses der 

Rechtsanwaltskammer/Rekurse gegen Bescheide der Übernahmekommission) zuständig. 

Nach der aktuellen Rechtslage ist die zuständige Vorschreibungsbehörde der Präsident des 

Oberlandesgerichts Wien. In der Praxis erfolgt derzeit die Einhebung durch die 

Mitarbeiterinnen der Zivilkanzlei des Obersten Gerichtshofs für diesen.  

 Die geplanten Änderungen des GGG, des UVG und des FBG verfolgen im 

Wesentlichen (in den Erläuterungen näher dargelegte) rechtspolitische Anliegen. Von den 

Änderungen der RAO und des ElRAG ist der Oberste Gerichtshof nicht tangiert.  

 

 
Wien, am 10. November 2015 

Dr. Ratz 
 
Elektronisch gefertigt 

20/SN-165/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 1

www.parlament.gv.at




